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Öffentliche Sitzung 

 

 

Auszug aus der Niederschrift der 15. Sitzung des 
Ausschusses für Stadtentwicklung und Umwelt 

des Rates der Stadt Meckenheim vom 08.12.2016 
 

 

5 Bebauungsplan Nr. 2 A "Süßmündchen", 2. Änderung - 

Grundsatzbeschluss - 

V/2016/03009 

 

1. Die Verwaltung wird beauftragt, auf Grundlage des vorliegenden Antrages 
der Grundstückseigentümer das Verfahren zur 2. Änderung des 

Bebauungsplanes Nr. 2 A “Süßmündchen“ gemäß § 13a Baugesetzbuch 

(BauGB) auf Grundlage der vorliegenden Plankarte einzuleiten. 

2. Die Verwaltung wird beauftragt, einen städtebaulichen Vertrag als 

Grundlage zur Übernahme der anfallenden Planungskosten, 
Gutachterkosten und Fachplanungen mit dem Antragsteller zu schließen. 

 

 

Beschluss: Einstimmig 

Ja-Stimmen 12   

  
 

Die Verwaltung führt in das Thema ein. Erläutert werden der Geltungsbereich der 

beantragten Bebauungsplanänderung, das bestehende Planungsrecht sowie die 

vom Antragsteller geplanten Vorhaben. Inhalt der Bebauungsplanänderung ist 

eine deutliche Rücknahme der bestehenden Baugrenze sowie die Erhöhung von 
ein auf zwei mögliche Vollgeschosse. Die Verwaltung spricht sich für den Einstieg 

in das Änderungsverfahren aus, da eine Arrondierung des bestehenden Baufeldes 

ermöglicht und zusätzliche Wohnangebote geschaffen werden können und die 

Vorhaben eine sinnvolle Nachverdichtung im Bestand darstellen. 

 
Die UWG-Fraktion erkundigt sich, ob der Antragsteller ebenfalls plant, eine 

Veränderung am dem zum Getränkemarkt gehörenden Wohnhaus vorzunehmen. 

Die Verwaltung antwortet, dass hinsichtlich dieses Wohnhauses zum jetzigen 

Zeitpunkt kein Eigentümerwechsel bekannt ist. Der Geltungsbereich des 

Bebauungsplanes wird allerdings bis auf die Heerstraße ausgedehnt und umfasst 
daher auch das bestehende Wohngebäude. Unter städtebaulichen 

Gesichtspunkten ist die Beibehaltung einer maximal eingeschossigen Bauweise 

für das Grundstück des bestehenden Wohnhauses – wenn eine Erhöhung der 

Geschosszahl auf den Nachbargrundstück erfolgt - nicht begründbar. Gleichwohl 

genießt ein bestehendes Gebäude baurechtlich Bestandsschutz. 

 
 

Meckenheim, den 05.01.2017 

 

Dennis Hentschel   

Schriftführer/in  
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